






Erfahrungen und Empfehlungen aus der 
Praxis der Suchtberatung

Andrea Piest
Leitung Drogennotdienst Berlin

Andrea Piest berief sich in ihren Ausführungen über die Entwicklung familienspezifischer Angebote auf Mittelwerte 
aus verschiedenen Studien. Während es Mitte der 1990-er Jahre erste im Notdienst psychosozial betreute 
Substitutionspatient*innen Kinder gab, waren nur wenige Jahre zuvor substituierte Eltern noch nicht präsent. 80 % 
der Kinder waren fremd untergebracht. Es gab sehr unterschiedlich verlaufende Schwangerschaften und immer 
wieder (oft scheiternde) Bemühungen um regelmäßigen Umgang. 

Heute haben 30-50 % der 
Substituierten Kinder (2019 
bundesweit über 80.000, 
Berlin 5.500). Ca. 35% der 
substituierten Eltern leben 
mit ihren Kindern zusammen 
(Mütter: 51%, Väter 28%). 
40% der Kinder sind fremd 
untergebracht. 
Ca. 38% der Kinder leben mit 
einem allein erziehenden 
Elternteil. Der Notdienst 
für Suchtmittelgefährdete 
und -abhängige Berlin e.V. 
etablierte in den letzten 
beiden Jahrzehnten 
bedarfsorientierte Angebote 
und Maßnahmen.

Der Zugang zu den Angeboten erfolgt über die Beratung/ Betreuung durch das Jugendamt. Die Beratung 
drogengebrauchender Eltern und/oder sorgeberechtigter Personen hat in der Regel folgenden Ablauf:
Die Erhebung des Bedarfs findet in den ersten 1-3 Gesprächen statt. Gegebenenfalls auch unter Einbeziehung der 
Kinder oder  weiterer sorgeberechtigter Personen 

• Risikoeinschätzung, ggf. Einbezug des Kindsvaters/der Kindsmutter/ggf. Einbezug des Jugendamts
• Einleitung und Planung sucht- und familienspezifischer Hilfen 
• Angehörigenberatung, falls gewünscht 
• Ggf. Zielvereinbarung zwischen ratsuchender Person und Drogennotdienst

Die Probleme in der Beratung sind leider 
mannigfaltig und beziehen sich aktuell auf folgende, 
verbesserungsbedürftige Sachverhalte:

•  Das Jugendamt wird als rotes Tuch angesehen und sieht sich einer  
 überwiegend ablehnenden Haltung der Klient*innen gegenüber.

•  Der Kinderschutz wird nicht finanziert.
•  Die Einschätzung über die Kindeswohlgefährdung ist nicht immer möglich. 
•  Der Druck auf Mitarbeiter*innen in der Drogenberatung ist sehr hoch. 

 Es findet eine Verschiebung der Aufgaben statt.
•  Die medizinische und/oder therapeutische Behandlung mit Kind 
  o ist nicht immer möglich 
  o ist nicht immer sinnvoll 
  o hat zu lange Wartezeiten 
  o ist nicht wohnortnah 
  o ist nicht für den ambulanten Bereich möglich (z.B. Tagesklinik, ambulante Rehabilitation) 
  o Alleinerziehende sind extrem benachteiligt, da ein Entzug im Krankenhaus mit Kind nicht  
     möglich ist.
•  In Berlin ist das Jugendamt schlecht erreichbar. 
•  Der Wissensstand über negative Folge des Substanzkonsums ist nicht allen     

 Jugendamtsmitarbeiter*innen bewusst. 
•  Anonyme Fortbildungen am Telefon sind selten möglich, da der Wissensstand über die Folgen nicht  

 deckungsgleich ist. 
•  Es existieren unterschiedliche Auffassungen der Suchthilfeträger, Ärzt*innen, Therapeut*innen,   

 Krankenhäuser, Jugendämter.

Durch die Überlastung des Jugendamts in Berlin ist seit 2015 ein deutlicher Anstieg der 8a Meldungen zu 
verzeichnen. Es stellt sich eine Unterversorgung bzw. keine Versorgung  der U18-jährigen dar. 
Eine hohe Personalfluktuatíon im Jugendamt lässt Fälle „durchrutschen“ und es mangelt an Wissen. 
Fallbesprechungen sind selten möglich (Konsum, insb. Alkohol wird häufig bagatellisiert). Mitarbeiter*innen sind 
teilweise schlecht oder gar nicht erreichbar und die Verantwortung wird auf meldende Personen abgewälzt. 
Ratsuchende stehen nicht mehr im Fokus, da die Beratungsstelle Aufgaben des Jugendamtes übernehmen 
muss 
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Eltern und ihre Kinder im Fokus

Bedarfe aus Sicht des Drogennotdienstes Berlin:

• Ein Imagewandel des Jugendamtes ist erforderlich und der Zugang zu Unterstützung sollte auch ohne 
das Jugendamt möglich sein.

• Die Hilfen müssen für die Beteiligten als Hilfe wahrgenommen werden können
• Das Jugendamt muss wieder als unterstützende Instanz, auch für die Beratungsstellen, wahrgenommen 

werden können 
• Der Zugang zu Hilfen muss niederschwelliger sein, insbesondere bei den alltagsunterstützenden 

Leistungen. 
• Alle Beteiligten benötigen 
  o Risiko- und Entscheidungskompetenz - Fortbildungen sind hier erforderlich 
  o Identische Haltung 
• Es bedarf mehr Angeboten und einer kürzeren Wartezeit mit vorrangiger Behandlung. 
• Die Antragsstellung für eine Therapie bei einer Fachstelle  muss vereinfacht werden.  
• Begleitkinder müssen auch in der ambulanten. Rehabilitation möglch sein. 
• Es braucht ausfinanzierte interdisziplinäre Hilfen/ Angebote.
• Abhängigkeitserkrankung sollten Pflichtbestandteil im Studium (Psychologie, Medizin, Soziale Arbeit) sein,
• Es werden mehr suchtspezifische Angebote für Voll- und Minderjährige im Kontext der Jugendhilfe  

benötigt.
• Abbau von Schnittstellen

„Hilfen für das gesamte 
familiäre System müssen 
Standard werden!”

16 Kindertagung Kleine Held*innen in Not 17Kindertagung Kleine Held*innen in Not



Erfahrungen und Empfehlungen aus der 
Praxis der Gemeindepsychiatrie 

Jana Hanitzsch 
Leitung Jugendhilfe, KipE Rheinland, Psychiatrische 

Hilfsgemeinschaft Duisburg

„Psychisch kranke Eltern haben ein 
Recht auf Elternschaft – und Kinder 
psychisch kranker Eltern ein Recht auf 
eine förderliche Kindheit. “
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Hifen aus einer Hand für die 
gesamte Familie realisieren 

Jana Hanitzsch machte in ihrem Vortrag appellierte 
an die Fachleute ihr Wissen anzuwenden, um Kinder 
psychisch erkrankter Elternteile unterstützen zu können.

„Wir wissen […], wie wir das 
Erkrankungsrisiko für Kinder psychisch 
kranker Eltern absenken können.“ 
Und „wir haben die Möglichkeit, die 
Belastungen und Benachteiligungen zu 
reduzieren.“ 

„Neben dem Wissen der Risikofaktoren gibt es 
Schutzfaktoren, welche durch personale, familiäre und 
soziale Ressourcen aktiviert werden müssen.“ zitiert 
Hanitzsch  aus “Nicht von schlechten Eltern”. Balance 
buch – Medien Verlag (Mattejat, F.;Lisofsky, B. (2013)).

Ein Fallbeispiel von Jana Hanitzsch zeigt, welchen 
Belastungen psychisch Erkrankte ausgesetzt sind und 
welche Anforderungen auf sie wirken.
Die  Bedarfslagen der einzelnen  Familienan- gehörigen 
sind vielfältig. 
Die im Fallbeispiel geschilderter Mutter möchte eine 
gute Mutter sein können. 
Sie möchte externe Hilfen aufgrund ihrer 
Depression nutzen können, z.B. im Haushalt, bei der 
Kinderbetreuung, um die Kinder zu entlasten ... und sie 
möchte über das Tabu der Erkrankung in ihrer Familie 
sprechen können. 

Ihr Mann möchte weiterhin soziale Kontakte 
wahrnehmen, Unsicherheiten im Umgang mit der 
Erkrankung in der Familie abbauen, Hilfen für 
die Frau und die Kinder finden und Raum für die 

Paarbeziehung haben. 

Die Kinder im geschilderten Fallbeispiel haben weitere 
Bedarfe, sie möchten Kind sein und mit Gleichaltrigen 
spielen können. Sie möchten keine Angst um Mama 
haben müssen. Sie möchten sich geborgen fühlen und 
jemanden haben, der sich um sie sorgt, wenn Mama 
und Papa gerade krankheitsbedingt nicht können. 
Sie möchten die eigenen Bedürfnisse und Wünsche 
wahrnehmen können. Sie wünschen sich aber auch 
Informationen über die Krankheit, möchten sich nicht 
schuldig fühlen und eine positive, hoffnungsvolle 
Lebensperspektive aufbauen.

Wie aber kann diesen unterschiedlichen Bedarfen 
begegnet werden? 
Hier können nur indviduelle Lösungen gefunden 
werden, die aus einem gesicherten Gerüst erfolgen.

Frau Hanitsch leitete aus den unterschiedlichen 
genannten Bedarfen aller im Beispiel genannten 
Familienmitglieder die Frage ab, welche 
unterschiedlichen systemimmanenten Logiken 
die Systeme der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Gemeindepsychiatrie haben? Die Grundlage dieser 
verschiedenen Logiken bildet die unterschiedlichen 
Aufträge ab, den die beiden Hilfesysteme inne haben. 

bildet die unterschiedlichen Aufträge ab, den die 
beiden Hilfesysteme inne haben. 

Der Schutzauftrag der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe ist 
gesetzlich verankert und kann nicht
delegiert werden. 
Oberste Priorität stellt hier immer die
Sicherung des Kindeswohls dar.

Dies bedeutet:
• Verantwortlichkeit des Jugendamtes für das
   Kindeswohl
• Direkter Einfluss auf die Hilfen
• Gemeinsame Hilfeplanung als Basis
• Absprachebedarf bei Veränderungen

Ziel des selbstauferlegten Auftrags 
der Gemeindepsychiatrie ist es, die 
selbstbestimmte Teilhabe psychisch 
erkrankter Menschen in allen
Lebensbereichen zu erreichen.

Dies bedeutet:
• Daseinsvorsorge/ öffentlicher Gesundheitsdienst
  (länderbezogene Gesetzte über Schutzmaßnahmen
  und Hilfen bei psychischen Erkrankungen)
• Sicherung der Teilhabe von Menschen mit
  Behinderungen (BTHG, UN Konvention für die Rechte
  von Menschen mit Behinderungen/ SGB XII und SGB  
  XI)
• Recht auf Behandlung (SGB V und SGB VII)
• Recht auf Arbeit (SGB II und SGB IX)

Den öffentlichen Auftrag der Gemeindepsychiatrie 
bezeichnet Jana Hanitzsch als wesentlich rudimentärer.
Er ist darüber hinaus gekennzeichnet durch einen 
erheblich größeren Spielraum über die Art der Hilfe 
und Hilfeerbringung.

Somit gibt es naturgemäß Differenzen
• zwischen unterschiedlichen Aufträgen
• zwischen dem Wohl des Kindes und dem Wohl des
  psychisch erkrankten Elternteils
• zwischen den systemimmanenten Logiken beider
  System
• in den Köpfen der Vertreter*innen/ Mitarbeiter*innen
  beider Systeme

Wie können Fachkräfte dem entgegenwirken?
1. Den unterschiedlichen Logiken der beiden Systeme
    Raum geben, um diese zu verstehen.
2. Netzwerke bilden, mit dem Ziel verbindliche
    Kooperationsstrukturen zu finden
3. Niedrigschwellige Zugänge schaffen

Die möglichen Angebote der 
einzelnen Hilfesysteme können sein: 

In der Jugendhilfe 
über SGB VIII:
SPFH, Erziehungsbeistandschaft, Flexible Hilfe, 
Intensive
Sozialpädagogische Einzelfallhilfe, Stabilisierende 
Familienhilfe,
aufsuchende Familientherapie, Gruppenarbeit, 
Pflegefamilien, stationäre
Unterbringung, niedrigschwellige Beratungen……

Möglichkeiten des SGB V:
Psychotherapie, Ergo-/Logo-/ Physiotherapie, 
Haushaltshilfe (statt/bei
stationärer Unterbringung)….

Möglichkeiten des SGB XII:
• Eingliederungshilfe/ Soziale Teilhabe….

Was hilft konkret? 
• gleichberechtigte Beteiligung der Kinder- und 

Jugendhilfe und der Gemeindepsychiatrie
• ein gemeinsam definiertes Ziel festlegen 

(z.B.    die Versorgung von Familien mit einem  
psychisch erkranktem Elternteil)

• systemischer Blick auf die Familie (Was 
brauchen Kinder, was brauchen Eltern? Was      
sind gesundheitsfördernde Faktoren?)

• Vernetzung der Hilfen aus beiden Bereichen
• Unterschiedliche leistungsrechtliche 

Übergänge bedarfsgerecht und fließend 
gestalten

• den unterschiedlichen systemimmanenten   
Logiken Berechtigung einräumen

• Ängste psychisch erkrankter Eltern 
ernstnehmen

• Hilfen anonym oder im direkten 
Lebensumfeld anbieten (z.B. offene 
Sprechstunden im Sozialraum (hier auch 
Vernetzung mit Kitas/ Schulen)

• Bei Bedarf Zusammenarbeit von 
Mitarbeitenden der Psychiatrie und der 
Jugendhilfe in einem Fall

• Abhängigkeitserkrankung 
solltenPflichtbestandteil im Studium 
(Psychologie, Medizin, Soziale Arbeit) sein,

• Es werden mehr suchtspezifische Angebote 
für Voll- und Minderjährige im Kontext der 
Jugendhilfe  benötigt.

• Abbau von Schnittstellen
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Netzwerk für Kinder psychisch kranker 
Eltern
Empfehlenswert wäre ein Netzwerk:
• Unter gleichberechtigter Beteiligung 

der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Gemeindepsychiatrie

• In der Besetzung mit entscheidungsbefugten 
Teilnehmern

• Einem gemeinsam definiertem Ziel (z.B. die 
Versorgung von Familien mit einem psychisch 
erkranktem Elternteil)

• Und dem Wissen der Berechtigung der 
unterschiedlichen systemimmanenten 
Logiken

Die Möglichkeiten in 
gemeindepsychiatrischen 
Einrichtungen: 
Eine niederschwellige Beratung – auch in der Komm 
Struktur - ist für Kinder als Angehörige, Familien und 
deren Bezugspersonen im Alltagsleben durch
Mitarbeiter, die neben psychiatrischen Kompetenzen 
auch Kompetenzen in der Kinder- und Jugendhilfe 
haben, gesichert.

Die regionalen Strukturen und Zugangsmöglichkeiten 
zu Hilfen sind dem beratenden Mitarbeiter bekannt.
Netzwerke und verbindliche Absprachen zur 

Hilfeerbringung dieser Systeme existieren und werden 
genutzt.

Die Aufklärung der Kinder und deren Angehörigen über 
eine psychische Erkrankung sind fester Bestandteil der 
Beratung.

Wie gelingt es Hilfen aufzubauen?
Nehmen Sie sich Zeit
• Netzwerke aufzubauen mit dem Ziel 

verbindliche Kooperationsstrukturen zu finden
• Die inneren Logiken der Systeme Kinder- und 

Jugendhilfe und Gemeindepsychiatrie zu 
verstehen

Schaffen Sie niederschwellige Zugänge
• Es gibt Ängste von psychisch erkrankten 

Eltern, Hilfen anzunehmen
• Hilfe wird dann angenommen, wenn 
 o die Not sehr groß ist
 o sie ohne Formalitäten, ggf. auch   
    anonym erfolgen kann
 o in dem jeweiligen Lebensumfeld   
          angeboten werden kann

Es fördert die Nutzung psychiatrischer Hilfen bei 
Eltern, die hier noch keine Hilfen erhalten, aber 
benötigen, bzw. von Jugendhilfe bei Eltern, die 
dort noch keine Hilfe erhalten aber benötigen.

Das System fordert eine geschickte 
Finanzierungsstruktur des Trägers und Flexibilität 
der Mitarbeitenden (z.B. stundenweise in der 
Jugendhilfe zu arbeiten.) 

Gute institutionelle Voraussetzungen 
sind:
Bei Bedarf gemeinsame Arbeit von Mitarbeitenden 
der Psychiatrie und der Jugendhilfe in einem 
Fall mit der Möglichkeit zu gemeinsamen 
Familiengesprächen mit beiden Fachkräften 
einmal monatlich.

Das sichert
• die Kenntnisse über beide Hilfesysteme
• den Blick auf das Wohl des Kindes und der 

Eltern
• bei dem oft vorhanden hohen Hilfebedarf (bis 

zu 16FLS/Woche) die Kontinuität in Urlaubs- 
und Krankheitszeiten

• Beginnen Sie am individuellen Fall
• Erstreiten Sie einen fachbezogenen 

Fachleistungssatz, der in der Regel über dem 
der anderen Diensten liegt

• Öffnen Sie Ihre Einrichtung für die Belange von 
Familien mit dem Wissen um deren Bedarfe 
ohne zu psychiatrieren

• Fördern Sie bereichsübergreifende 
Fallbesprechungen, Supervisionen etc.

Ein paar Tipps aus der 
Praxis für die Etablierung 
von Hilfen für psychisch 
erkrankte Eltern und ihre 
Kinder: 
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Verbesserung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit
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Auf dem Weg zu 
Handlungsempfehlungen

Jutta Decarli
Geschäftsführerin AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V., Geschäftsstelle der 

bundesdeutschen Arbeitsgruppe „Kinder psychisch erkrankter Eltern“, Hannover

“Besonders erfreulich und ein absolutes 
Novum ist, dass die Zusammenarbeit 
der Kinder- und Jugendhilfe und 
des Gesundheitswesens durch 
explizite Regelungen im Fünften 
Buch der Sozialgesetzgebung 
rechtlich und finanziell abgesichert 
werden soll. Damit wird zum ersten 
Mal der Mitverantwortung des 
Gesundheitswesens durch eine 
explizite Regelung im SGB V zur 
Zusammenarbeit von Vertragsärzt*innen 
und Psychotherapeut*innen mit den 
Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 
Nachdruck verliehen.” 

Insbesondere soll hierdurch ein verbesserter 
Informationsaustausch zwischen diesen 
beiden Systemen etabliert werden. Um die 
Handlungssicherheit der Vertragsärzt*innen und 
Vertragspsychotherapeut*innen zu erhöhen, soll das 
praktische Vorgehen bei Hinweisen auf familiäre Risiko- 
oder Belastungssituationen in der Behandlung eines 
erkrankten Elternteils oder eines betroffenen Kindes 
vereinfacht werden. Unter der Voraussetzung, dass 
Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen bestimmte 
(Qualitäts-)Standards erfüllen, wie beispielsweise 
die Teilnahme an Kooperationsvereinbarungen 
oder/und an interprofessionellen Qualitätszirkeln, 
soll ihre Vermittlung in die Kinder- und Jugendhilfe 
als Einzelfallleistung im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung abrechenbar sein. Über diese 
Einzelfallkooperation soll auch die strukturelle 
Vernetzung befördert werden. 

Für diese bessere Vernetzung an den Schnittstellen von 

einem System in das nächste ist es auch erforderlich, 
eine koordinierte und interdisziplinäre Versorgung aus 
einer Hand“ zu ermöglichen. 
Dies war einer der vielen Forderungen aus der 
Vergangenheit, weil es unstrittig ist, dass es Eltern unter 
Belastung nicht zu zumuten ist, das Sozialhilfesystem 
eigenständig zu durchdringen, um für sich passgenaue 
Hilfen zusammenzustellen. 

Deswegen empfiehlt die Arbeitsgruppe im Rahmen der 
ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung 
SGB-übergreifende einheitliche Komplexleistungen, 
die die interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Akteur*innen erleichtert und ein „Nebeneinander“ von 
Leistungssystemen verhindern soll. Zum besseren 
Ineinandergreifen der Hilfsangebote gehört auch, dass 
bei schweren psychischen Erkrankungen der Eltern 
die Bedingungen für die sogenannten „Begleitkinder“ 
in einer stationären Maßnahme verbessert werden 
sollen. Sie sollen besser und bedarfsgerechter versorgt, 
begleitet und therapeutisch oder pädagogisch 
unterstützt werden können.

Der Abschlussbericht samt Empfehlungen wird in Kürze 
auf www.ag-kpke.de veröffentlicht und in gedruckter 
Form erhältlich sein.

In Deutschland wachsen gegenwärtig ca. drei bis vier 
Millionen Kinder und Jugendliche mit mindestens einem 
psychisch erkrankten Elternteil auf. Die betroffenen 
Kinder sind häufig chronischen und vielfältigen 
Belastungen ausgesetzt.

Diese reichen von unmittelbaren Auswirkungen der 
Erkrankungen auf das Kind über indirekte psychosoziale 
Belastungen bis hin zu genetischen Risiken. Die 
Kinder entwickeln sich  deshalb häufig selbst 
verhaltensauffällig.
Statistisch gesehen haben betroffene Kinder ein drei- 
bis vierfach erhöhtes Risiko im Laufe ihres Lebens selbst 
psychisch krank zu werden.
Eine intensive, bundesweite Befassung mit der 
Versorgung der Kinder und Familien mit psychisch 
kranken Eltern forderten seit vielen Jahren zahlreiche 
Fachverbände, Institutionen und Vertreter*innen der 
Wissenschaft, allen voran der AFET – Bundesverband 
für Erziehungshilfe e.V..

Der Deutsche Bundestag hat den enormen 
Handlungsbedarf aufgegriffen und am 22. Juni 
2017 in einem einstimmig verabschiedeten 
Entschließungsantrag die Bundesregierung 
aufgefordert, „…eine zeitlich befristete interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe unter Beteiligung der zuständigen 
Bundesministerien (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Bundesministerium für Gesundheit), 
relevanter Fachverbände und -organisationen 
sowie weiterer Sachverständiger einzurichten, die 
einvernehmlich Vorschläge zur Verbesserung der 
Situation von Kindern und Jugendlichen aus Familien, 
in denen mindestens ein Elternteil psychisch erkrankt 
ist, erarbeitet und dabei auch auf die Auswirkungen 
und Möglichkeiten des bereits in Kraft getretenen 
Präventionsgesetzes eingeht.“ (BTDrucks. 18/12780) 

Worin liegen die Fortschritte 
und Verbesserungen 
der konsentierten 
Empfehlungen?
Die konsentierten Empfehlungen nehmen die gesamte 
Familie in den Blick, da sich alle Mitglieder der 
Arbeitsgruppe schlussendlich darauf einigen konnten, 
dass psychische Erkrankungen immer das ganze 
Familiensystem betreffen.

Nach geltender Rechtslage sind alltagsunterstützende 
Hilfen für betroffene Familien nach § 20 SGB VIII 
grundsätzlich möglich. Allerdings ist diese Vorschrift nur 
als objektiv-rechtliche Verpflichtung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe ausgestaltet. Diese Situation 
soll durch einen einklagbaren Rechtsanspruch mit der 
Integration des Normgehalts von § 20 SGB VIII in den 
Katalog der Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 ff. SGB VIII 
verändert werden. Damit soll eine neue Hilfeart etabliert 
werden.
Auch die Zugänge zu diesen alltagsunterstützenden 
Hilfen sollen an die schwankenden Bedarfe der 
Familien angepasst werden. So sollen unmittelbare 
und flexible Zugänge ohne Antragstellung ermöglicht 
werden. Gute Nachrichten gibt es auch in Richtung 
der oft chronisch unterfinanzierten ehrenamtlichen 
Patenschaftsangebote: so soll nach § 36a Abs. 2 Satz 2 
SGB VIII mit den Leistungserbringern Vereinbarungen 
geschlossen werden, die die durchgängige 
Verfügbarkeit der Angebote und deren fachliche 
professionelle Ausgestaltung regeln. 

Um Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, sich 
selbstständig zu informieren und sich auf die Suche 
nach wohnortnaher Hilfe machen zu können, soll eine 
Onlineplattform weiterentwickelt werden. Dort sollen 
Informationen und anonyme Beratung für betroffene 
Jugendliche, auch und gerade im ländlichen Bereich 
mit einer Postleitzahlenrecherche, ermöglicht werden.
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Fazit

Interdisziplinäre Zusammenarbeit lohnt sich immer, 
braucht aber Zeit

Neunzehn 
Handlungsempfehlungen 

Der Arbeitsgruppe “Kinder psychisch kanker Eltern” unter 
Federführung des Bundesministeriums für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt: 

Kernthese 1: Die Leistungen sind sowohl 
individuell als auch am Bedarf der Familie 
ausgerichtet flächendeckend auf- und 
auszubauen und für die betroffenen Kinder 
über alle Altersgruppen hinweg und ihre 
Eltern zugänglich zu machen.

1. Die Alltagsunterstützung durch die Kinder- 
und Jugendhilfe verbindlicher als einklagbaren 
Rechtsanspruch auszugestalten; dabei ist klarzustellen, 
dass sich diese Leistung auch auf Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen erstreckt;

2. Einen unmittelbaren (ohne Behördengang und 
Antragstellung) und flexiblen Zugang zu diesen 
Angeboten zu ermöglichen. 

3. Eine dem Bedarf der Familie im Einzelfall 
entsprechende Ausgestaltung der Hilfe sicherzustellen.

4. Bedarfsgerechtigkeit und Qualität der 
Angebotsstruktur durch verbindliche Sozialplanungs- 
und Qua-litätsentwicklungsvorgaben zu sichern. 

Handlungsbedarf: 
Der Anspruch auf Beratung für Kinder und Jugendliche 
auch ohne Kenntnis ihrer Eltern sollte erweitert werden: 
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen, die mit 
einem psychisch- oder suchterkrankten Elternteil 
aufwachsen, müssen gestärkt werden. Dazu gehört, 
dass diese Kinder und Jugendlichen im Bedarfsfall 
eigenständig und ohne Einverständnis ihrer Eltern nach 
Hilfe fragen und sich beraten lassen können. Dies kann 
insbesondere dann von elementarer Bedeutung sein, 
wenn ihre Eltern keine Krankheitseinsicht haben oder für 
Hilfen und Unterstützung für ihre Kinder nicht bereit sind.

Die AG empfiehlt daher:
5. Für Kinder und Jugendliche durch Streichung 
des Erfordernisses des Vorliegens einer „Not- und 
Konfliktlage“ einen bedingungslosen eltern- 
unabhängigen Anspruch auf Beratung durch die Kinder- 
und Jugendhilfe zu etablieren. Dies würde dazu führen, 
dass die Beratungsstelle oder das Jugendamt nicht 
mehr zuerst prüfen muss, ob eine Not- und Konfliktlage

vorliegt, bevor es dem Kind oder dem Jugendlichen 
unabhängig von den Eltern hilft. Das erweitert den 
Beratungszugang für Kinder und Jugendliche, stärkt ihre 
Rechte und baut Hürden ab. 

Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihres Alters und 
Entwicklungsstandes (natürliche Einsichtsfähigkeit) in 
der Lage sind, sich selbständig Hilfe zu suchen, müssen 
Möglichkeiten haben, diese unkompliziert wohnortnah 
zu finden, ältere Kinder und Jugendliche auch im 
Internet.

6. Den Ausbau und die Förderung einer bundesweit 
öffentlichkeitswirksam präsentierten, wissenschaftlich 
evaluierten, umfassend barrierefreien Online-Plattform, 
die Informationen und anonyme Beratung für betroffene 
Kinder und Jugendliche, die sich selbständig im Internet 
auf die Suche nach Hilfe machen, bietet und für diese, 
wie auch für Fachkräfte, Möglichkeiten für wohnortnahe 
Hilfen über eine Postleitzahlenrecherche aufzeigt.

Kernthese II: Präventive Leistungen 
sollten für Kinder und Jugendliche aller 
Altersgruppen sowie für deren Familien 
zugänglich sein. 

Handlungsbedarf: 
Krankenkassen verstärken ihre Anstrengungen, um 
gemeinsam mit den verantwortlichen Partnern in 
Kitas, Schulen und in den Kommunen die Zahl der mit 
Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen 
erreichten Kinder aus suchtbelasteten und psychisch 
belasteten Familien zu erhöhen.

Die AG empfiehlt daher: 
7. dass Krankenkassen ihre Leistungen zur Prävention 
und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugend-
liche aus suchtbelasteten oder psychisch belasteten 
Familien an deren spezifischen Bedarfen ausrichten 
(Familienorientierung).

Um eine nachhaltige qualitätsgesicherte Verbesserung 
der gesundheitlichen Situation insbesondere von 
Kindern mit psychisch- oder suchterkrankten Eltern 
zu erreichen, sind die Krankenkassen auf Kommunen 
angewiesen, die einen Gestaltungswillen für gesündere 
und sozial ausgleichende Lebensbedingungen 
zeigen. Eine lebens-weltbezogene Prävention 
und Gesundheitsförderung mit Unterstützung der 
Krankenkassen kann nur dann erfolgreich sein, wenn
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So hat die Beteiligung von Expertinnen und Experten aus der Kinder- und Jugendhilfe, dem 
Gesundheitsbereich und Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Ressorts in den 
Diskussionen gezeigt, wo die Herausforderungen in der Versorgung von Kindern mit psychisch und 
suchtkranken Eltern bestehen. 

Hier zeigte sich, wie die Unterschiede in der Sprache der Berufsgruppen und die unterschiedlichen 
Systemlogiken ein gemeinsames gegenseitiges Verstehen zunächst erschwert haben. 
Vom interfraktionellen und einstimmig verabschiedeten Entschließungsantrag bis zur Zuleitung 
der Empfehlungen an die Fachausschüsse des Deutschen Bundestages sind zweieinhalb Jahre 
vergangen. 

Die Heterogenität der Arbeitsgruppe mit all den damit verbunden divergierenden Interessen hat 
den Diskussionsprozess sicher länger als geplant andauern lassen, aber im Ergebnis hat dies zu 
wichtigen, von allen Beteiligten mitgetragenen Handlungsempfehlen geführt. Sie fließen ebenfalls  
in den Abschluss des SGB VIII Prozesses „Mitreden-Mitgestalten“ ein.

Es war ein großer Verdienst der Arbeitsgruppe, sich diesem herausfordernden und besonderen 
Prozess zu stellen, zielführend zu diskutieren und sich immer wieder auf den Auftrag zu 
konzentrieren - nämlich die Lebenssituation und die Entwicklungschancen von Kindern und 
Jugendlichen mit psychisch erkrankten Eltern spürbar zu verbessern, so dass am Ende des 
Prozesses einvernehmliche Empfehlungen formuliert werden konnten. 

Die Einigung zwischen Vertreter*innen aus Forschung und Praxis, Kostenträgerstrukturen und 
staatlicher Ebene erhöht nicht nur das Gewicht und die Bedeutung der Empfehlungen, sondern 
steht auch für deren Durch- und Umsetzbarkeit.

Im Gesamtergebnis ist es wichtig hervorzuheben, dass die Empfehlungen einen Kompromiss 
darstellen, der verständlicherweise nicht von allen Beteiligten in gleicher Weise bewertet wird. Es 
wurde hart um Positionen gerungen und nicht alles, was als erforderlich angesehen wurde, findet 
sich im Bericht wieder. Gleichwohl ist der Abschlussbericht für alle Mitglieder ein wichtiger und 
sehr bedeutsamer Schritt in die richtige Richtung, dem aber auch noch viele weiter Schritte folgen 
müssen. 

Systemgrenzen sind also in den Schranken der interdisziplinären Versorgung und der 
Unterversorgung an qualifizierten Angeboten und  fehlenden systematischen Kooperationen und 
Vernetzungen zwischen beteiligen Professionellen und Systemen zu sehen. Hinzu kommt, dass 
lokale Initiativen, Projekte und ehrenamtliches Engagement bestehende Lücken/Mängel  in der 
Regelversorgung überdecken. 
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auch die Verantwortlichen vor Ort sie zu ihrer Aufgabe 
machen.

Die AG empfiehlt: 
8. 
• dass der Spitzenverband der Gesetzlichen 

Krankenversicherung und die BZgA gemeinsam mit 
den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden 
darauf hinwirken, dass die Kommunen das 
kommunale Förderprogramm des „GKV-Bündnisses 
für Gesundheit“ in Anspruch nehmen. Dabei sollen 
sie durch die für das kommunale Förderprogramm 
eingerichteten Programmbüros des GKV-Bündnisses 
für Gesundheit verstärkt unterstützt werden. Dies kann 
dadurch erreicht werden, dass die Programmbüros an 
ihren Beratungsaufgaben die maßgeblichen Akteure 
aus den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes und weiterer 
relevanterer Akteure auf Landesebene beteiligen;

• dass das GKV-Bündnis für Gesundheit als Träger des 
kommunalen Förderprogramms einen Qualitäts-
entwicklungsprozess auf Bundes- und Landesebene 
unter Beteiligung von maßgeblichen Akteuren 
ins-besondere aus den Bereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe, der Suchthilfe und des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes ermöglicht, der die Umsetzung 
und Verbreitung guter Praxis auf kommunaler Ebene 
unterstützt. Der Prozess soll durch Dokumentations- 
und Monitoringinstrumente unterstützt werden. 
Dabei soll auch geprüft werden, wie der Zugang zu 
(Gruppen-)Programmen für Kinder und Jugendliche in 
Kommunen erleichtert werden kann;

• dass die Kommunen gemeinsam mit dem GKV-
Bündnis für Gesundheit als Träger des kommunalen 
Förderprogramms prüfen, wie sichergestellt werden 
kann, dass die in kommunaler Verantwortung mit 
Hilfe der GKV-Förderung entstandenen Prozesse und 
Strukturen verstetigt werden können

Zur weiteren Umsetzung des Ziels „Gesund aufwachsen“ 
der Nationalen Präventionskonferenz sowie zur Er-
leichterung des Zugangs zu präventiven Angeboten für 
betroffene Familien.


Die AG empfiehlt:
9. den Trägern der Nationalen Präventionskonferenz, in 
den Bundesrahmenempfehlungen Kinder von psychisch 
und suchterkrankten Eltern und deren Familien fokussiert 
in den Blick zu nehmen, mit dem Ziel, die Entwicklung 
einer gemeinsamen Strategie der Länder, Kommunen 
und Krankenkassen sowie der Jugendhilfeträger u. 
a. zu Hilfenetzwerken und Gruppenangeboten zu 
befördern. Dabei sollen die Mitglieder der Nationalen 
Präventionskonferenz von den maßgeblichen 
Organisationen und Verbänden insbesondere aus den 
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Suchthilfe und 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes beraten werden.

10. Dass die Träger der Nationalen Präventionskonferenz 
gemäß ihrer jeweiligen Zuständigkeit abgestimmte, 
koordinierte und vernetzte Vorgehensweisen in der

lebensweltbezogenen Prävention und 
Gesundheitsförderung für Kinder mit psychisch oder 
suchterkrankten Eltern und deren Familien fördern.

11. Dass die obersten Landesgesundheitsbehörden 
gemeinsam mit den Landesverbänden der Krankenkas-
sen und den Ersatzkassen darauf hinwirken, dass die 
Landesrahmenvereinbarungen auf Grundlage der 
Bundesrahmenempfehlungen im Sinne der Empfehlung 
Nr. 9 angepasst und erweitert werden;

12. Im Rahmen der Bewertung des Präventionsberichtes 
der Nationalen Präventionskonferenz prüfen zu lassen, 
ob und wie die Regelungen und Verfahrensweisen in der 
Prävention durch Krankenkassen weiterentwickelt werden 
können, um den Zugang zu präventiven Angeboten für 
betroffene Familie zu erleichtern.

Handlungsbedarf: 
Damit Unterstützung umfassend und wirksam sein kann, 
ist eine Vernetzung und Abstimmung der Leistungen 
unterschiedlicher Akteure erforderlich. Dabei muss 
auch sichergestellt sein, dass die Leistungserbringung 
durch die Krankenkassen bei den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und auch umgekehrt 
bekannt ist.

Die AG empfiehlt: 
13. den § 20f Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 
SGB V dahingehend zu ändern, dass die 
Landesrahmenvereinba-rungen auch Festlegungen 
zur wechselseitigen Informationsübermittlung 
über die Leistungserbringung der Krankenkassen 
zur Gesundheitsförderung und Prävention in den 
Lebenswelten und der Leistungen der Träger der 
örtlichen öffentlichen Jugendhilfe enthalten.

Kernthese III: Um komplexen Bedarfslagen 
eines oder mehrerer Familienmitglieder 
gerecht zu werden, müssen die bestehenden 
Hilfs- und Unterstützungsangebote besser 
ineinandergreifen.

Handlungsbedarf: 
Erforderlich ist eine enge und systematisierte Kooperation 
zwischen den verschiedenen (Hilfe-)Systemen. 
Im gewachsenen gegliederten System ist eine 
funktionierende Kooperation und Vernetzung zwischen 
den zuständigen Leistungssystemen bzw. Institutionen 
für eine gelingende Unterstützung der betroffenen 
Familien entscheidend. Eine zielgerichtete gegenseitige 
Information und Zusammenarbeit der jeweils beteiligten 
Akteure bilden wichtige Grundbausteine.

Die AG empfiehlt
14. Dass die Träger der Eingliederungshilfe die 
Gesamtplankonferenz nutzen, um eine abgestimmte 
Unterstützung für Eltern mit wesentlichen Behinderungen 
bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu 
erreichen, wenn neben oder statt der dafür

beantragten Leistungen der Eingliederungshilfe andere 
Leistungsträger (z. B. Träger der Kinder- und Jugendhilfe) 
oder Personen zur Deckung dieser Bedarfe in Betracht 
kommen.

15. Der Mitverantwortung des Gesundheitswesens durch 
eine explizite Regelung im SGB V zur Zusammen-
arbeit von Vertragsärztinnen und -ärzten sowie 
Vertragspsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten 
mit den Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 
Nachdruck zu verleihen. Insbesondere soll hierdurch 
ein verbesserter Informationsaustausch zwischen 
diesen beiden Systemen etabliert werden. Darüber 
hinaus soll das praktische Vorgehen bei Hinweisen 
auf familiäre Risiko- oder Belastungssituationen in der 
Behandlung eines erkrankten Elternteils oder eines 
betroffenen Kindes auch mit dem Ziel der Erhöhung 
der Handlungssicherheit der Vertragsärztin bzw. des 
Vertragsarztes und der Vertragspsychotherapeutinnen 
bzw. Vertragspsychotherapeuten unterstützt werden.

16. Durch eine explizite Regelung im SGB V 
sicherzustellen, dass in der ambulanten vertragsärztlichen 
bzw. der vertragspsychotherapeutischen Versorgung 
eine auf den Bedarf der Familie abgestimmte 
koordinierte Vermittlung aus der ärztlichen oder 
psychotherapeutischen Behandlung in die Kinder- 
und Jugendhilfe bzw. Suchthilfe einschließlich der 
Bereitstellung von passgenauen Informationen 
zu regional zur Verfügung stehenden Angeboten 
erfolgt. Über die Notwendigkeit der Erbringung einer 
ärztlich oder psychotherapeutisch empfohlenen 
Leistung der Kinder- und Jugendhilfe entscheidet der 
zuständige Leistungsträger. Diese Vermittlung soll 
als Einzelfallleistung im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenver-sicherung abrechenbar sein, unter der 
Voraussetzung, dass die die Leistungen erbringenden 
Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten bestimmte (Qualitäts-)Standards 
erfüllen, wie beispielsweise die Teilnahme an einer 
Kooperationsvereinbarung und/oder an interdisziplinären 
bzw. interprofessionellen Qualitätszirkeln. Damit soll über 
die Einzelfallkooperation hinaus auch die strukturelle 
Vernetzung befördert werden.
Die koordinierte Vermittlung aus der ärztlichen bzw. 
der psychotherapeutischen Behandlung in die Kinder- 
und Jugendhilfe korrespondiert mit der in Empfehlung 
Nr. 19 beschriebenen Unterstützung von Familien mit 
einem psychisch- oder suchterkrankten Elternteil bei 
der Orientierung an den Schnittstellen zu anderen 
Leistungssystemen in der Kinder- und Jugendhilfe.

Handlungsbedarf: 
Insbesondere für wiederkehrende Fallkonstellationen mit 
komplexen Bedarfslagen sollen die Leistungsträger der 
Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens und 
der Suchthilfe Vereinbarungen schließen, die Komplex- 
leistungen mit auf Landesebene vertraglich definierten 
Finanzierungsbeteiligungen ermöglichen.

17 a.  dass durch gesetzliche Regelungen im Rahmen 
der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung 
SGB-übergreifende einheitliche Komplexleistungen 
mit auf Landesebene vertraglich definierten Finan-
zierungsbeteiligungen der zuständigen Leistungsträger 
ermöglicht werden, die die Leistungserbringer der 
Kinder- und Jugendhilfe, der Suchthilfe und des 
Gesundheitswesens zusammenführen. Hierdurch 
kann die interdisziplinäre bzw. interprofessionelle 
Zusammenarbeit der Akteure erleichtert und ein „Ne-
beneinander“ von Leistungssystemen verhindert werden. 
Auch ein gutes Übergangsmanagement vom stationären 
in den ambulanten Bereich ist wesentlich, um wohnortnah 
ambulante an stationäre Leistungen anzuschließen. Der 
für die Zusammenarbeit erforderliche Datenaustausch 
ist sicherzustellen. Im Rahmen der ambulanten 
vertragsärztlichen bzw. vertragspsychotherapeutischen 
Versorgung sind anteilig finanzierte Komplexleistungen 
insbesondere in Form von interdisziplinären bzw. 
interprofessionellen Fallbesprechungen denkbar.

17 b, dass mehr interdisziplinäre Einrichtungen und 
Dienste für Eltern und ihre Kinder entstehen, die je nach 
Bedarf und Zuständigkeit Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung und der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung als auch Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und Suchthilfe integriert erbringen. 
Entsprechende Einrichtungen oder Abteilungen 
könnten sowohl im stationären als auch im ambulanten 
Versorgungsbereich (beispielsweise in psychiatrischen 
Institutsambulanzen) angesiedelt werden. Die Fi-
nanzierung des Leistungsangebots könnte beispielsweise 
so ausgestaltet sein, dass die Krankenbehandlung der 
Eltern oder der bereits erkrankten Kinder über das SGB 
V, pädagogische – Resilienz fördernde – Hilfen (z. B. 
Gruppenangebote, Familienberatungen, Freizeitangebote) 
für die Kinder und ihre Familien als Leistung des 
SGB VIII gewährt würden. Um Parallelstrukturen zu 
vermeiden, sollte dabei möglichst auf bereits bestehende 
Angebote (beispielsweise aus Modellprojekten wie den 
„Leuchtturmprojekten“) aufgebaut werden. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass die pädagogischen Hilfen 
nach Bedarf weitergewährt werden können und nicht 
automatisch mit der Krankenbehandlung enden. Nur so 
können die betroffenen Kinder stabile und belastbare 
Bindungsangebote auch dann erfahren, wenn dies in den 
Beziehungen zu den psychisch erkrankten Eltern nicht 
möglich sein sollte.

Handlungsbedarf: 
Zur Abstimmung der lokalen Angebotsstruktur sowie zur 
Vorbereitung und Stärkung der fallbezogenen Zusam-
menarbeit, sind auf kommunaler oder regionaler Ebene 
interdisziplinäre und systemübergreifende Unterstüt-
zungsnetzwerke für Familien in ihrem unmittelbaren 
sozialen Umfeld auf- und auszubauen. Im Bereich 
„Früher Hilfen“ sind in den letzten Jahren Netzwerke und 
Kooperationen erfolgreich auf- und ausgebaut worden. 
Die Evaluation der Frühen Hilfen hat verschiedene 
Modelle gelingender Kooperation 
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und Vernetzung aufgezeigt, wie z. B. interdisziplinäre 
Fortbildungsveranstaltungen, interprofessionelle 
Qualitätszirkel, „Runde Tische“, Lotsenprojekte und 
Vernetzungsprojekte.

Die AG empfi ehlt:
18. Im Falle einer solchen Auff orderung wird die 
Bundesregierung dem Bundestag nach Auswertung 
des GKV-Förderprogramms einen Bericht zu dem 
kommunalen Gesamtkonzept vorlegen, 
in dem Bundestag die Bundesregierung auff ordert, 
gemeinsam mit den Ländern, den Kommunen und den 
Sozialversicherungsträgern einen Handlungsrahmen 
für ein kommunales Gesamtkonzept zur Ent-
wicklung, Umsetzung, Evaluation und Verstetigung 
multiprofessioneller, qualitätsgesicherter und 
rechtskreisübergreifender Hilfesysteme zu erstellen.
Dabei sollen berücksichtigt werden:
1. die Erfahrungen aus den und Evaluation des GKV-
Förderprogramms (s. Empfehlung 8), das den Aufbau 
von gesundheits- fördernden Strukturen in den 
Kommunen insgesamt in den Blick nimmt. Dabei werden 
insbesondere auch Alltagshilfen und familienbezogene 
Settings einbezogen;
2. die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Evaluation 
der Frühen Hilfen;
3. die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit der kommunalen Hilfesysteme und 
der relevanten Sozialleistungsträger, insbesondere 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Sucht-
hilfe, des öff entlichen Gesundheitsdienstes und der 
Eingliederungshilfe; dabei werden die Per-spektiven 
der Praxis und der Leistungsempfängerinnen und 
Leistungsempfänger selbst mit einbezogen;
4. die Möglichkeiten zur Erleichterung des Zugangs 
von betroff enen Kindern und ihren Familien zur 
Individualprävention der Krankenkassen (s. Empfehlung 7);
5. die Möglichkeiten geeigneter, auch 
rechtskreisübergreifender Finanzierungsmodelle;
6. die Erfahrungen und Erkenntnisse aus bereits 
existierenden Resilienz fördernden Angeboten für 
Qualitätskriterien für kommunale Angebote und 
Maßnahmen für Kinder psychisch und suchterkrankter 
Eltern.

Kernthese IV: In den örtlichen und 
regionalen Netzwerken müssen 
Lotsen die Zugänge zu (weiteren) 
Hilfen und jeweils bedarfsgerechten 
Unterstützungsmaßnahmen an den 
Schnittstellen unterschiedlicher 
Leistungssysteme erleichtern. 

Handlungsbedarf: 
Es ist gesetzlich klarzustellen, dass Hilfe zur Erziehung 
auch die Unterstützung bei der Orientierung an den 
Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen umfasst, 
wenn deren Leistungen erforderlich sind.
Familien mit einem psychisch- oder suchterkrankten

Elternteil haben stark unterschiedliche, oftmals hochkom-
plexe Bedarfslagen. Sie sehen sich unterschiedlichen 
Leistungssystemen gegenüber mit unterschiedlichen 
Leistungsansprüchen, unterschiedlichen Verfahren 
der Anspruchsprüfung sowie unterschiedlichen 
Leistungsvoraussetzungen. Die daraus resultierende 
Unübersichtlichkeit der Unterstützungsangebote und 
Schnittstellen führt dazu, dass Suche und Zugang zu 
Unterstützung und Hilfe für viele dieser Familien kaum zu 
bewältigende Herausforderungen sind.

Die AG empfi ehlt:
19. In § 27 SGB VIII klarzustellen, dass Hilfe zur Erziehung 
auch die Unterstützung bei der Orientierung an 
den Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen 
umfasst, wenn deren Leistungen erforderlich sind. 
Dies korrespondiert mit der in Empfehlung Nr. 16 
beschriebenen Vermittlung aus der ärztlichen oder 
psychotherapeutischen Versorgung in die Kinder- und 
Jugendhilfe.

gefördert durch: 

Wir danken allen Referent*innen, Kolleg*innen aus den Verbänden und in der Sachverständigenarbeitsgruppe, 
allen Aktiven die praktische Hilfen seit vielen Jahren umsetzen sowie den unterstützenden Behörden und 
Ministerien. für Ihr Engagement und Ihre Überzeugung an diesem wichtigen Thema weiterzuarbeiten und 
voranzukommen. 

Herzlichen Dank!

gefördert durch: 

Nutzen Sie unseren Kinderatlas und tragen Ihre Angebote ein unter http://kinder.mapcms.de
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